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Norm

AVG §56;

GehG 1956 §57 Abs4 idF 2016/I/064;

GehG 1956 §58 Abs2;

VwGG §42 Abs2 Z1;

VwRallg;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Rechtssatz

Über ein Liquidierungsbegehren als solches ist kein Leistungsbescheid zu erlassen, wohl aber ist - infolge der

Unklarheit bzw. Strittigkeit der Gebührlichkeit des in Rede stehenden Bezugsbestandteiles - die Erlassung eines

Feststellungsbescheides betre>end die Frage seiner Gebührlichkeit zulässig. Auch wenn man davon ausgehen wollte,

dass der Antrag mangels ausdrücklichen Begehrens, einen Bescheid zu erlassen, nicht auf eine bescheidförmige

Feststellung abgezielt haben sollte, stand es der Dienstbehörde hier auch o>en, eine entsprechende Feststellung von

Amts wegen zu tre>en. Auf Grund seiner Beschwerde gegen den angefochtenen dienstbehördlichen Bescheid hätte

der Beamte Anspruch auf eine solche Feststellung auch dann, wenn sein Antrag nicht auf die Erlassung eines

Bescheides gerichtet zu deuten wäre (vgl. E 27. September 2011, 2010/12/0131).Über ein Liquidierungsbegehren als

solches ist kein Leistungsbescheid zu erlassen, wohl aber ist - infolge der Unklarheit bzw. Strittigkeit der Gebührlichkeit

des in Rede stehenden Bezugsbestandteiles - die Erlassung eines Feststellungsbescheides betre>end die Frage seiner

Gebührlichkeit zulässig. Auch wenn man davon ausgehen wollte, dass der Antrag mangels ausdrücklichen Begehrens,

einen Bescheid zu erlassen, nicht auf eine bescheidförmige Feststellung abgezielt haben sollte, stand es der
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Dienstbehörde hier auch o>en, eine entsprechende Feststellung von Amts wegen zu tre>en. Auf Grund seiner

Beschwerde gegen den angefochtenen dienstbehördlichen Bescheid hätte der Beamte Anspruch auf eine solche

Feststellung auch dann, wenn sein Antrag nicht auf die Erlassung eines Bescheides gerichtet zu deuten wäre vergleiche

E 27. September 2011, 2010/12/0131).
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